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Für die Aufrechterhaltung von
Sicherheit und Ordnung innerhalb
des Industrieparks Höchst gelten für
die Fremdfirmen und deren Mitarbei-
ter die nachfolgenden Vorschriften. 

Den Erhalt des Ausweises und der
genannten Unterlagen sowie die
Zustimmung für die Datenspeiche-
rung hat der Fremdfirmenmitarbei-
ter per Unterschrift zu bestätigen. 
Für regelmäßig im Industriepark
beschäftigte Fremdfirmenmitarbei-
ter hat der Beauftragte der Fremdremd-
firma innerhalb von 7 Tagen agen Tagen T einen
Antrag auf Ausstellung eineeines kos-
tenpflichtigen Ausweises s für für Fremd-
firmenmitarbeiter zu stellen. stellen. Das
dazu erforderliche Formular ormular ist beim
Fremdfirmenmanagement remdfirmenmanagement erhältlich. 
Der Antrag ist vollständig ausgefülltändig ausgefüllt
durch den Beauftragten Beauftragten der Fremd-
firma, der auftraggebenden auftraggebenden Organi-
sationseinheit sowie dem dem Fremd-
firmenmanagement zur PPrüfung
vorzulegen. Falls erforderlich, forderlich, ist
eine Kopie der gültigen Arbeitserser-
laubnis dem Fremdfirmenmanage-
ment zu übergeben.
Der Antrag ist danach zusammen
mit einem Passbild beim Fremdfir-
menmanagement abzugeben, das
den Ausweis ausstellt. 
Der Ausweis bleibt Eigentum von
Infraserv Höchst; er ist sorgfältig
und schonend aufzubewahren und
darf einem Dritten nicht überlassen
werden. Er ist beim Passieren der
Tore unaufgefordert und im Indu-
striepark jederzeit auf Verlangen
vorzuzeigen.

1 ANMELDUNG UND AUSWEISE
Jeder Fremdfirmenmitarbeiter hat
sich vor dem Betreten des Industrie-
parks beim Fremdfirmenmanage-
ment (Tor (Tor (T Süd), unter Angabe 
seines Vertragsverhältnisses zu
melden und seinen Auftrag darzu-
legen. 
Er erhält persönlich nach Vorlage
eines amtlichen Lichtbildausweises
einen Interimsausweis, der ihn in
Verbindung mit seinem amtlichen
Lichtbildausweis zum Betreten des
Industrieparks berechtigt. Gleich-
zeitig werden ihm folgende Unterla-
gen ausgehändigt: 
a) Sicherheitskurzinformationen für 

Fremdfirmen 
b) Sicherheitsinformationen für 

Fremdfirmen 
c) Meldekarte 
Der Beauftragte der Fremdfirma ist
verpflichtet, für die Einhaltung der
Vorschriften und Sicherheitsinfor-
mationen zu sorgen. 
Die notwendigen persönlichen
Daten werden zwecks Erstellung
des Ausweises in einem internen
EDV-System gespeichert. 
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Der Ausweis ist nach Beendigung
des Auftrages zurückzugeben. Vor
Ablauf des Gültigkeitszeitraumes ist
eine Verlängerung beim  Fremdfir-
menmanagement zu beantragen.
Kommt ein Ausweis abhanden, so
ist dies dem Fremdfirmenmanage-
ment ment mitzuteilen. Für jeden verlore-
nen oder oder nicht zurückgegebenen
Ausweis ist ist eine Gebühr zu zahlen.*zahlen.*zahlen.
Wird der der Dauerausweis durch
unsachgemäße chgemäße Behandlung un-
brauchbar und und wird ein neuer Aus-
weis ausgestellt, stellt, ist eine Gebühr zu
zahlen.

*Soweit in diesen diesen Vorschriften Vorschriften V Hinweise auf
Gebühren enthalten enthalten sind, findet das jeweils
gültige Gebührenblatt Gebührenblatt der Infraserv Höchst
Anwendung.Anwendung.

2 EINEINFAHRGENEHMIGUNG
Erfordert die Tätigkeit Tätigkeit T im Industrie-
park den Einsatz eines Kraftfahr-
zeugs, ist ein Antrag auf Einfahrge-
nehmigung zu stellen. 
Dieser ist durch den Beauftragten
der Fremdfirma, der auftraggeben-
den Organisationseinheit und dem
Fremdfirmenmanagement zur Prü-
fung vorzulegen. Nach Ablauf des
Genehmigungsverfahrens stellt das
Fremdfirmenmanagement die Ein-
fahrgenehmigung aus.
Langfristige Einfahrgenehmigungen
werden dem jeweiligen Beauftrag-

ten der Fremdfirma zugeordnet. 
Er ist für den ordnungsgemäßen
Einsatz der Fahrzeuge im Industrie-
park verantwortlich und hat ins-
besondere auch dafür zu sorgen,
dass die eingesetzten Fahrzeug-
führer die erforderliche Fahrerlaub-
nis bzw. Sondererlaubnis besitzen.
Er ist ebenso dafür verantwortlich,
dass die Fahrzeuge den Vorschriften
der StVZO (Straßenverkehrs-Zulas-
sungs-Ordung) und den UVV’en
(Unfallverhütungsvorschriften) ent-
sprechen.
Der Beauftragte der Fremdfirma
beantragt auch für seine Subunter-
nehmer die Einfahrgenehmigungen
und hat auch für deren Fahrzeuge
den ordnungsgemäßen Einsatz si-
cherzustellen. 
Wird ein Fahrzeug nicht mehr im
Industriepark eingesetzt oder wird
eine Einfahrgenehmigung entzogen,
ist diese dem Fremdfirmenmanage-
ment zurückzugeben. Wird sie nicht
zurückgegeben, ist eine Gebühr zu
entrichten.

3 BAUSTELLENEINRICHTUNGEN
Die Genehmigung zur Aufstellung
von Baustelleneinrichtungen hat der
Unternehmer bei der zuständigen
Bau- und Montageleitung der auf-
traggebenden Organisationseinheit
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einzuholen. Unterkunfts- und Werk-
statteinrichtungen müssen den Vor-
schriften der Arbeitsstättenverord-
nung entsprechen. Sie sind an gut
sichtbarer Stelle mit einem Firmen-
schild zu versehen. 
Für Büro- und Aufenthaltsräume
kann Raucherlaubnis erteilt werden.
Anträge hierzu sind schriftlich an
die Bau- oder Montageleitung oder
an die auftraggebende Organisati-
onseinheit zu richten. Die Raucher-
laubnis gilt nur für den Raum, für
den sie erteilt wurde und kann
jederzeit widerrufen werden. Die
Räume, für die eine Raucherlaubnis
erteilt wurde, müssen mit einem
Zulassungsschild gekennzeichnet
sein. Bei einer Ortsveränderung der
Büro- und Aufenthaltsräume ist das
Zulassungsschild zurückzugeben
und die Raucherlaubnis für den
neuen Aufstellungsort erneut zu
beantragen. 
Die Art der zulässigen Beheizung
wird durch die Bau- oder Montage-
leitung oder der auftraggebenden
Organisationseinheit festgelegt. Auf
die Brandgefahr ist bei der Be-
heizung von Containern, Bauwagen
oder ähnlichem besonders zu ach-
ten. In Bereichen, in denen Explosi-
onsschutz vorgeschrieben ist, darf
nach Absprache nur mit Dampf
beheizt werden. Den Brandschutz-

auflagen der Werkfeuerwehr ist
Folge zu leisten. 
Der Unternehmer hat für die sichere
Aufbewahrung seines Eigentums
bzw. des Eigentums seiner Mitar-
beiter selbst Sorge zu tragen. 
Soweit möglich, stellt Infraserv
Höchst Spindplätze in den Wasch-asch-
und Badehäusern zur Verfügung.ügung.
Für die Benutzung der Spinde Spinde wer-
den Kosten berechnet. Die Die Spinde
sind sauber zu halten halten und nach
Beendigung des Einsatzeatzes im Indu-
striepark unverzüglich unverzüglich und ord-
nungsgemäß zurückzugeben. zurückzugeben. Für
nicht ordnungsgemäße ordnungsgemäße Rückgabe
der Spinde bzw. der SpindschlüsselSpindschlüssel
wird eine Gebühr erhoben. wird eine Gebühr erhoben. 
Die Zugänglichkeit von Feuerwehreuerwehr-
einrichtungen muß gewährleistetgewährleistet
sein. Baumaschinen und GeräteGeräte
müssen betriebssicher gehalten
werden.

4 VERHALTEHALTEHAL N IM
INDUSTRIEPARRIEPARRIEP K HÖCHST
Der Beauftragte der Fremdfirma ist
verpflichtet, seine Mitarbeiter und
evtl. Subunternehmer, über die im
Industriepark geltenden Vorschrif-
ten und Sicherheitsinformationen
vor Arbeitsantritt und danach in
regelmäßigen Abständen zu unter-
weisen. Die Unterweisungen sind zu
dokumentieren. 
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Beim Einsatz fremdsprachiger Mit-
arbeiter muß je Arbeitsgruppe min-
destens ein deutschsprachiger Mit-
arbeiter anwesend sein.
4.1 Zum Schutz des Eigentums kön-
nen durch die Standortsicherheit im
Industriepark an den Toren Toren T Kontrol-
len len durchgeführt werden. Dabei
können können auch Baustelleneinrichtun-
gen, Schränke, Schränke, Spinde und andere
Behältnisse geöffnet werden. Behältnisse geöffnet werden. 
Beim Betreten Betreten und Verlassen des
Industrieparks Industrieparks sind Pakete, TaschenTaschenT
und andere Behältnisse Behältnisse auf Verlan-
gen geöffnet geöffnet vorzuzeigen. Der
Standortsicherheit ist auf Vsicherheit ist auf Verlangen
auch die MMöglichkeit zu geben, 
das Kraftfahrzeug raftfahrzeug (einschließlich
Schlafkabine Schlafkabine bei LKW) auf mitge-
führte te Gegenstände zu überprüfen. 
Aus Aus besonderem Anlaß sind körper-
liche Durchsuchungen zulässig.
Diese finden in einem geschlosse-
nen Raum statt und werden bei
Frauen von einer Standortsicher-
heit-Mitarbeiterin vorgenommen. 
4.2 Über alle aus dem Industriepark
auszuführenden Gegenstände ist
von der zuständigen Bau- oder
Montageleitung oder der auftragge-
benden Organisationseinheit ein
Ausgangsschein/Werkzeugliste aus-
zustellen. Der Ausgangsschein ist
der Standortsicherheit unaufgefor-
dert zu übergeben.

4.3 Im Rahmen des Umwelt-
schutzes ist auf die Vermeidung von
Abfällen zu achten und mit Res-
sourcen schonend umzugehen. Un-
vermeidbar anfallendes Abfallmate-
rial ist zu den dafür vorgesehenen
Behältern oder Sammelplätzen zu
transportieren und ordnungsgemäß
einzusortieren. Den Weisungen der
Bau- oder Montageaufsicht, der
auftraggebenden Organisationsein-
heit oder des zuständigen Mitarbei-
ters der Umweltschutzabteilung ist
Folge zu leisten. 
4.4 Die Unternehmer und deren

Mitarbeiter sind verpflichtet, alle
Informationen über Betriebseinrich-
tungen, Geschäftsvorgänge und
Arbeitsweisen gegenüber jeder-
mann geheimzuhalten. 
4.5 Bei Verkehrsunfällen ist der Ver-
kehrsdienst (Tel. (Tel. (T intern unter 112
oder bei externem Telefonanschluß
unter 069 305-112) sofort zu be-
nachrichtigen. Der Fahrzeugführer
darf mit seinem Fahrzeug die
Unfallstelle erst verlassen, wenn die
Unfallaufnahme durchgeführt wurde.
4.6 Es ist verboten: 
- ohne Erlaubnis der Geschäfts-
leitung von Infraserv Höchst Plakate
anzukleben oder Wände zu be-
schriften, Flugblätter, Handzettel
oder Druckschriften zu verteilen,
Waren zu verkaufen oder anzuprei-
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sen oder Versammlungen abzuhal-
ten. Dasselbe gilt für das Sammeln
von Geld und Unterschriften, außer
bei persönlichen Aufmerksamkeiten
für einen Mitarbeiter aus besonde-
rem Anlaß wie z. B. Hochzeit oder
Dienstjubiläum. 
- Glücksspiele im Industriepark
durchzuführen. 
- sich parteipolitisch auf dem Indu-
strieparkgelände zu betätigen. Auch
für unpolitische, außerbetriebliche
Vereinigungen darf sich der Mitar-
beiter der Fremdfirma im Industrie-
park nicht betätigen, wenn dadurch
die Sicherheit, die Ordnung oder der
Betriebsfrieden gestört oder gefähr-
det werden. 
- das Mitbringen von alkoholischen
Getränken und Rauschmitteln in
den Industriepark, ebenso deren
Genuß innerhalb des Industrie-
parks. Niemand darf unter Einfluß
von Alkohol oder Rauschmittel den
Industriepark betreten. 
4.7 Das Durchfahren der Betriebe
und des Betriebsgeländes außer-
halb der Straßen im Industriepark
ist grundsätzlich verboten. Ausnah-
men bedürfen der Genehmigung.
Gekennzeichnete Sicherheitszonen
von Gebäuden, Anlagen und TankläTankläT -
gern sind gewissenhaft zu beachten.
Sonstige Kennzeichnungen oder
Einrichtungen dürfen ohne Erlaub-

nis weder entfernt, noch zugestellt
oder verändert werden. 
4.8 Die Benutzung von Privat-
Fahrrädern darf nur in betriebssi-
cherem Zustand erfolgen. 
4.9 Das Mitnehmen von Gegen-
ständen aller Art aus dem Industrie-
park, auch wenn sie für wertlostlos
gehalten werden, ist nicht zulässig. zulässig. 
4.10 Privat-Eigentum, welchewelches nicht
zur Ausführung von Arbeiten Arbeiten im
Industriepark benötigt benötigt wird, darf
nicht mitgebracht werden. Es ist amnicht mitgebracht werden. Es ist am
Eingangstor zu hinterlegen. hinterlegen. Insbe-
sondere ist es untersagt, agt, Waffen in
den Industriepark mitzubringen. den Industriepark mitzubringen. 
4.11 Das Photographieren, Photographieren, Anferti-
gen von Skizzen oder sonstigensonstigen
Aufzeichnungen für andere andere als auf-
tragsbezogene Zwecke, ist strengstreng-
stens untersagt. AusnahmeregelunAusnahmeregelun-
gen bedürfen der schriftlichen
Genehmigung durch die Standortsi-
cherheit. 
4.12 Der Betrieb von Funkeinrich-
tungen ist nur unter Einhaltung der
fernmelderechtlichen Bestimmun-
gen erlaubt. 
4.13 Das Mitführen von nicht
explosionsgeschützten Handies in
EX-Bereichen ist nicht gestattet.
4.14 Tiere dürfen nicht in den Indu-
striepark gebracht werden.
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5 ARBEITSZEITREGELUNG 
Die Arbeitszeit der Fremdfirma ist,
wenn sie nicht mit der Arbeitszeit
der auftraggebenden Organisations-
einheit übereinstimmt, aus sicher-
heitstechnischen Gründen mit der
örtlichen Bau- oder Montageleitung
oder oder der aufraggebenden Organisa-
tionseinheit tionseinheit entsprechend der Er-
fordernisse fefordernisse festzulegen. 
Sofern SamstSamstags-, Sonntags- oder
Feiertagsarbeit arbeit erforderlich ist, 
ist dies unter unter Angabe der Beleg-
schaftsstärke ärke der Bau- bzw. Mon-
tageleitung und der Standortsi-
cherheit bis bis spätestens 9.00 Uhr 
des vorausgehenden vorausgehenden Arbeitstages
schriftlich mitzuteilen. schriftlich mitzuteilen. 
Mitarbeiter arbeiter von Fremdfirmen dürfen
sich nur nur an den Stellen des Indu-
strieparks strieparks aufhalten, an denen sie
ihre Arbeit ausführen, ihre Mahlzei-
ten einnehmen oder sich umkleiden.
Ein längerer Aufenthalt im Indu-
striepark als Arbeit, Waschen oder
Umkleiden erfordern, ist grundsätz-
lich nicht gestattet. 

6 ZUSÄTZSÄTZSÄ LICHE HINWEISE ZUM
UMGANG MIT DATEDATEDA NVER-
ARBEITUNGSANLAGEN
Für Fremdfirmenmitarbeiter, welche
im Rahmen ihrer Aufgaben mit Daten-
verarbeitungsanlagen der auftragge-

benden Organisationseinheit arbeiten, 
gelten ergänzend folgende Verhal-
tensregeln:
6.1 Die Benutzung eines Rechners
durch unbefugte Personen ist dem
Schutzzweck und den technischen
Möglichkeiten entsprechend auszu-
schließen. 
6.2 Die auf einem Rechner abgeleg-
ten Daten und Programme müssen
nach den Richtlinien der auftragge-
benden Organisationseinheit von
Infraserv Höchst regelmäßig gesi-
chert werden. 
6.3 Die Datenträger sind sorgfältig
zu behandeln und sicher aufzube-
wahren. 
6.4 Die auf einem Rechner einge-
setzte Software muß nachweisbar
offiziell über die auftraggebende
Organisationseinheit erworben oder
im dienstlichen Auftrag erstellt wor-
den sein. Erstellung und/oder Ein-
satz illegaler Programmkopien sind
untersagt. 
6.5 Die Software darf nur nach Frei-
gabe durch die zuständige betreu-
ende Informatikabteilung der auf-
traggebenden Organisationseinheit
verwendet werden. Dies gilt insbe-
sondere für Demonstrations- und
Testsoftware sowie für unaufgefor-
dert zugesandte Programme. 
6.6 Die Beschaffung und Installa-
tion von Software wird von der

7
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zuständigen Informatikabteilung
der auftraggebenden Organisati-
onseinheit oder von deren Beauf-
tragten durchgeführt.
6.7 Abweichungen vom bestim-
mungsgemäßen Betrieb eines
Rechners sind unverzüglich dem
unmittelbaren Vorgesetzten der
Fremdfirma zu melden, welcher die
zuständig betreuende Informatikab-
teilung der auftraggebenden Orga-
nisationseinheit informiert. 

7 UNFALLVEALLVEALL RHÜTUNG/
ARBEITSMEDIZIN/
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
7.1 7.1 7 Die gesetzlichen Bestimmungen
zur Unfallverhütung, die Auflagen
und Anordnungen des Amtes für
Arbeitschutz und Sicherheitstech-
nik, des Amtes für Immissions-
schutz und der Bauaufsichtsbe-
hörde, die Unfallverhütungsvor-
schriften der Berufsgenossenschaf-
ten, die Sicherheitsrichtlinien im
Industriepark Höchst sowie die in
anderen Richtlinien, Arbeitsanwei-
sungen oder in Merkblättern fest-
gelegten Maßnahmen zur Unfallver-
hütung, sind sorgfältig zu beachten.
7.2 Die Fremdfirma hat sich vor
Beginn der Arbeiten über die jeweils
geltenden Vorschriften und Stan-
dortrichtlinien, insbesondere über

die Sicherheitsrichtlinien im Indu-
striepark Höchst, bei der Bau- oder
Montageleitung des Auftraggebers
zu informieren. Sie ist verpflichtet,
alle notwendigen Unterweisungen
ihrer Arbeitnehmer nach UVV (Un-
fallverhütungsvorschrift) durchzu-
führen und zu dokumentieren. DiDie
Fremdfirma hat von ihr eingeeingesetztesetzte
Personen, die sich über SicherheitSicherheits-
vorschriften hinwegsetzen, hinwegsetzen, auf Ver-
anlassung des Auftraggebers Auftraggebers abzu-
lösen. 
7.3 Die Fremdfirma ist ist verpflichtet,
vor Arbeitsaufnahme der der Bau- oder
Montageleitung oder der der auftragge-
benden Organisationseinheit ationseinheit einen
geeigneten Fachbauleiter achbauleiter und Stell-
vertreter im Sinne der jeweiligenjeweiligen
Landesbauordnung schriftlich schriftlich zu
benennen, der für die gesamte ZZeiteit
seiner Auftragserfüllung verant-
wortlich ist. Die nötige Sachkunde
und Erfahrung für die zu leitenden
Arbeiten ist nachzuweisen. 
Die Fremdfirma trägt die volle Ver-
antwortung und haftet für Unfälle
und sonstige Schadensfälle im
Bereich der von ihr durchgeführten
Arbeiten. Sie ist insbesondere haft-
bar für Unfälle, die ihre eigenen
Arbeitnehmer wie auch andere Per-
sonen durch die von ihr ausgeführ-
ten Arbeiten erleiden. 
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Von meldepflichtigen Unfällen und
Anzeigen über Berufskrankheiten hat
die Fremdfirma eine Kopie der Mel-
dung an die zuständige Berufsge-
nossenschaft, der Bau- oder Mon-
tageleitung der auftraggebenden
Organisationseinheit sowie der Ab-
teilung teilung Arbeitsschutz/Anlagensi-
cherheit cherheit der Infraserv (Gebäude 
C 769) zu übergeben. 9) zu übergeben. 
7.4 Arbeiten Arbeiten mehrere Fremdfirmen
auf der gleichen Arbeitauf der gleichen Arbeitsstelle, so ist
zusammen mmit der Bau- oder Mon-
tageleitung dedes Auftraggebers eine
Koordination der Arbeiten herbeizu-
führen, durch durch die verhindert wird,
dass die MitMitarbeiter der verschiede-
nen Fremdfirmen remdfirmen sich gegenseitig
gefährden oder behindern. gefährden oder behindern. 
7.5 7.5 7 NNeben eben der Bau- oder Montage-
leitung leitung oder der auftraggebenden
Organisationseinheit sind Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit des Auf-
traggebers berechtigt, die Fremd-
firma auf sicherheitstechnische
Mängel bei der Arbeitsausführung
hinzuweisen und Fristen zur Män-
gelbeseitigung zu setzen. Bei Ge-
fahr im Verzug kann die sofortige
Einstellung der Arbeiten verlangt
werden. 
Auch den Anordnungen der ande-
ren vom Auftraggeber eingesetzten
Sicherheitsorgane (Werkfeuerwehr,
Standortsicherheit) ist im Rahmen

ihrer Weisungsbefugnis Folge zu
leisten. 
7.6 Fremdfirmenangehörige, die in
Produktionsbetrieben, Laboren,
Lägern, Werkstätten usw. tätig sind,
müssen sich täglich sowie vor
Arbeitsaufnahme bei der betriebli-
chen Meldestelle (z. B. Meisterbüro)
melden. Gruppen von Fremdfirmen-
angehörigen können von ihren Vor-
gesetzten oder von einem Mitglied
der Gruppe gemeldet werden. Dem
jeweiligen An- und Abmeldesystem
der Betriebe ist Folge zu leisten. 
Vor Aufnahme der Arbeiten in die-
sen Betrieben entscheidet der Be-
triebsführer oder sein bevollmäch-
tigter Vertreter, ob ein „Arbeits-
erlaubnisschein für Arbeiten mit
Sicherheitsmaßnahmen“ oder ein
„Arbeitsfreigabeschein“ ausgestellt
werden muß. 
Vor dem Einsteigen in Behälter und
enge Räume, Abwassergruben,
Kanalschächte, Kanäle, Abluftlei-
tungen und vor Arbeitsaufnahme in
explosionsgefährdeten Betrieben
muss täglich ein „Arbeitserlaubnis-
schein für Arbeiten mit Sicherheits-
maßnahmen“ ausgestellt werden,
sofern keine andere Regelung gilt. 
Die erforderlichen Sicherheitsmaß-
nahmen für die Durchführung der
Arbeiten werden in diesen Scheinen
festgelegt. 
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7.7 Vor Aufnahme aller Arbeiten
unter Verwendung von Feuer, elek-
trisch beheizten Geräten und Werk-
zeugen oder heißen Stoffen
(Schweißen, Brennen, Löten, Heizen
von Teer- Teer- T und Schmelzöfen etc.)
muß ein vollständig ausgefüllter,
von allen auf dem Formular vorge-
sehenen Funktionen (Fremdfirmen
und Auftraggeber) unterschriebe-
ner, „Arbeitserlaubnisschein für
Arbeiten mit Sicherheitsmaßnah-
men“ vorliegen. Die darin aufge-
führten Auflagen und Schutzmaß-
nahmen sind strengstens einzuhal-
ten. Die Ausstellung des Arbeitser-
laubnisscheins wird durch die Bau-
oder Montageleitung oder die auf-
traggebende Organisationseinheit
veranlaßt. 
7.8 Deckendurchbrüche, Öffnun-
gen, Bühnen und sonstige Gefah-
renstellen sind sorgfältig abzusper-
ren, unverrückbar abzudecken und
gegebenenfalls zusätzlich durch
Warnschilder zu sichern. Diese Si-
cherheitsmaßnahmen sind laufend
zu kontrollieren. 
Insbesondere ist der einwandfreie
Zustand der Sicherheitsvorkehrun-
gen vor Arbeitsunterbrechung und
vor Wiederaufnahme der Arbeit
nach Arbeitspausen zu überprüfen. 
7.9 Die Fremdfirma verpflichtet sich,
ihr im Industriepark eingesetztes

Personal vor Aufnahme der TätigkeitTätigkeitT
einer arbeitsmedizinischen Vorsor-
geuntersuchung nach den berufs-
genossenschaflichen Grundsätzen
und anderen gültigen Verordnun-
gen zu unterziehen und die Taug-Taug-T
lichkeit nachzuweisen. 
Falls der Fremdfirma ärztlicheärztliche
Bescheinigungen über das ErgebnisErgebnis
einer arbeitsmedizinischen smedizinischen Taug-Taug-T
lichkeitsuntersuchung durch durch einen
Berufsgenossenschaflichen Berufsgenossenschaflichen Arbeits-
medizinischen Dienst (BAD), dem
Arbeitsmedizinischen Dienst einer
anderen Firma oder einer einer anderen
zur Durchführung von arbeitarbeitsmedi-
zinischen Vorsorgeuntersuchungenorsorgeuntersuchungen
berechtigten Stelle vorliegen, vorliegen, sind
diese der Bau- und Montageleitungageleitung
oder der auftraggebenden OrganiOrgani-
sationseinheit vorzulegen. EineEine
Kopie einer solchen Bescheinigung
leitet die Bau- und Montageleitung
an das Arbeitsmedizinische Zen-
trum der auftraggebenden Organi-
sationseinheit weiter, das sich die
Entscheidung vorbehält, weitere
arbeitsmedizinische Vorsorgeunter-
suchungen zu veranlassen. 
Vorsorge- und Überwachungsunter-
suchungen hinsichtlich der von
chemischen Stoffen des Industrie-
parks möglicherweise ausgehenden
Risiken werden beim Arbeitsmedizi-
nischen Zentrum der auftraggeben-
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den Organisationseinheit durchge-
führt. Diese erhebt dafür keine
Kosten. Die hierfür erforderliche
Zeit kann die Fremdfirma nicht als
Ausfallzeit geltend machen. 
Die Fremdfirma wird von der Bau-
und Montageleitung oder der auf-
traggebenden traggebenden Organisationseinheit
rechtzeitig rechtzeitig über die durch den Ein-
satz im im Industriepark eventuell
erforderlichen forderlichen zusätzlichen arbeits-
medizinischen medizinischen Vorsorgeunter-
suchungen informiert, damit ihr
ausreichend Zeit verbleibt, um die
notwendigen notwendigen TauglichkeiTauglichkeiT tsuntersu-
chungen zu veranlassen. chungen zu veranlassen. 
Die Fremdfirma remdfirma verpflichtet sich,
beim Einsatz atz ihres Personals even-
tuelle TauglichkeitauglichkeitTauglichkeitT sveränderungen
ihrer MitMitarbeiter strikt zu beachten. 
VVon on dieser vorstehend genannten
Regelung sind Mitarbeiter der
Fremdfirma ausgenommen, die nur
kurzfristig im Industriepark Höchst
tätig sind, d. h. bei denen die Ein-
satzzeit unter drei Monaten liegt (z.
B. Spezialmonteure, Personal für
Stillstände etc.). 
Sind mit den vom Personal der
Fremdfirma durchzuführenden Ar-
beiten Tätigkeiten Tätigkeiten T verbunden, die
der Auftragnehmer nicht nur im
Industriepark Höchst durchführen
läßt, sondern auch bei anderen Auf-
traggebern, und ist für diese TätigTätigT -

keiten von den zuständigen Berufs-
genossenschaften eine arbeitsme-
dizinische Vorsorgeuntersuchung
vorgeschrieben (z. B. Lärm, BG-
Grundsatz 20), so ist das Arbeitsme-
dizinische Zentrum im Industriepark
Höchst nicht für die Untersuchung
zuständig. 
Die Fremdfirma verpflichtet sich ihr
Personal, sofern für die Durch-
führung der Arbeiten arbeitsmedizi-
nische Vorsorgeuntersuchungen im
Arbeitsmedizinischen Zentrum der
Bau- und Montageleitung oder der
auftraggebenden Organisationsein-
heit durchgeführt wurden, nach
Beendigung des Auftrages, bzw. vor
Verlassen des Industrieparks dem
Arbeitsmedizinischen Zentrum zu
einer Abschlußuntersuchung vorzu-
stellen. 
Das Arbeitsmedizinische Zentrum
steht dem Personal der Fremdfirma
für „Erste-Hilfe-Leistungen“ zur
Verfügung.
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